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Die Rechts- und Reputationsrisiken grenz-
überschreitender Finanzdienstleistungen
haben für Schweizer Banken stark zuge-
nommenwegen des Steuerstreits mit den
USA und einigen EU-Staaten sowie der
globalen Marktturbulenzen. Banken und
ihre Mitarbeiter sind vermehrt Zielscheibe
für ausländische Steuer- und Strafverfol-
gungsbehörden und für Zivilrechtsklagen
enttäuschter Anleger geworden.

In einem Positionspapier hat die Eidg.
Finanzmarktaufsicht (Finma) die Banken
angehalten, die Risiken ihrer grenzüber-
schreitenden Geschäfte unter die Lupe zu
nehmen und gezielt zu bewirtschaften.
Konkret: Die Banken sollen Massnahmen
zur Risikoeliminierung oder -minimie-
rung ergreifen. Inländische Banken müs-
sen in Zukunft nicht nur das ausländische
Aufsichtsrecht befolgen, sondern für je-
den Zielmarkt ein passendes Dienstleis-
tungsmodell aufsetzen etwa mit allen
nötigen Kenntnissen des lokalen Steuer-,
Konsumenten- und Anlegerschutzrechts.
Druck von aussen
Im Private Banking läuft der Kundenkon-
takt oft über einen externen, sogenannt
unabhängigen Vermögensverwalter. We-
gen der neuen aufsichtsrechtlichen For-
derungen sind die Banken nun verunsi-
chert, inwiefern sie sein Wirken überwa-
chen müssen. Externe Vermögensverwal-
ter unterstehen im Grunde nicht der Finma

es sei denn, sie verwalten kollektive Ka-
pitalanlagen gemäss Kollektivanlagenge-
setz (KAG). Da überlässt die Finma die
Kontrolle der Bank. Sie hat jedoch immer
wieder klargestellt, dass diese die Risiko-
analyse und -eingrenzung nicht vollstän-
dig auf Dritte abwälzen darf, um die Vor-
schriften zu umgehen. Das betrifft vor al-
lem das Auslandgeschäft, wo sich das Ein-
halten des Rechts wie der lokalen Lizenz-
pflicht eines unabhängigen Vermögens-

Anforderungen an Auswahl, Instruktion und Überwachung gestiegen
verwalters oft nur schwer überprüfen lässt.

Die Margen leiden unter den teuren
Massnahmen gegen Rechts- und Reputa-
tionsrisiken und dem schwierigen Markt-
umfeld. Eine Analyse von 92 Private-Ban-
king-Instituten hat gezeigt, dass sich von
2006 bis 2011 die Nettomargen halbiert
haben. So versuchen einige Banken, ihre
Kosten auch bei den Rechts- und Reputa-
tionsrisiken zu optimieren.
Kein Risiko-Kurier
Naheliegend wäre es, Kundenbeziehun-
gen an unabhängige Vermögensverwalter
auszulagern, da diese ohne prudentielle
Regulierung die Kunden kostenoptimiert
betreuen können. Wird eine Kundenbe-
ziehung ausgelagert, übernimmt der ex-
terne Partner gewöhnlich die Kunden-
pflege im In- und/oder Ausland. Die Bank
ist nur noch für die Ausführung von Anla-
geentscheiden und das Verwahren der
Vermögenswerte zuständig.

Ein solches Modell darf nicht dazu die-
nen, bankeigene Vorschriften zu umge-
hen. Entsprechend stellt die Finma in
ihrem Positionspapier fest, dass die Ausla-
gerung der Betreuung von Kundenbezie-
hungen an externe Vermögensverwalter
nicht als wirksame risikominimierende
oder -eliminierende Massnahme betrach-
tet wird. Zudem schlägt sie in ihrem Dis-
kussionspapier «Vertriebsbericht 2010»
vor, dass externe Vermögensverwalter re-
gistrierungspflichtig werden und ihr re-
gelkonformes Verhalten geprüft wird.

Regelkonform handeln
Unabhängige Vermögensverwalter be-
treuen zurzeit 10 bis 20% der in der Schweiz
verwalteten Vermögen. Also stellt sich für
die Banken die Frage, wie sie externe Ver-
mögensverwalter schnell und kostenopti-
mal auswählen, instruieren und überwa-
chen und wie sie die Zusammenarbeit mit
neuen oder bisherigen Partnern regeln.

Grundsätzlich sollte eine Bank sicher-
stellen, dass ihre unabhängigen Ver-
mögensverwalter regelkonform handeln.
Auswahl, Instruktion und Überwachung
sind getrennt zu betrachten. Bei der
Auswahl ist ein strukturiertes Interview
empfehlenswert. Dabei prüft die Bank
das Einhalten der Informations-, Sorg-
falts- und Treuepflichten. Die Instruktion
sollte bereits vor Beginn der Zusammen-
arbeit mit einer schriftlichen Vereinba-
rung über die Rechte und Pflichten des ex-
ternen Partners gewährleistet werden.
Sitz im Ausland
Bei grenzüberschreitenden Geschäften
sollte die Bank ausserdem verlangen, dass
der Vermögensverwalter das Recht im
Domizilland des Kunden einhält. Sinnvoll
ist es, diese Compliance regelmässig zu
bestätigen und die Einhaltung der Ver-
einbarung zu überprüfen.

Selbstverständlich soll die Bank ihre
Zusammenarbeit mit unabhängigen Ver-
mögensverwaltern individuell gestalten.
Für eine kluge, aufsichtsrechtskonforme
Steuerung der Rechts- und Reputations -
risiken ist Angemessenheit gefragt Um
jedoch unschöne Überraschungen zu
vermeiden, lohnt sich ein weitsichtiges
Verhalten, das sich an den Benchmarks
orientiert. Schweizer Banken sollten kriti-
sche Geschäftsbeziehungen mit Kunden
im Ausland nicht an unabhängige Vermö-
gensverwalter auslagern, nur weil diese
weniger streng reguliert sind. Die Erfah-
rung zeigt, dass dieser Ansatz recht bald
auf die Banken zurückschlagen kann.

Roman Berlinger, Partner, Wirtschafts-
prüfung Banken, und Robert Rilk, Senior
Manager; Regulatoty Compliance
Services, beide PwC Zürich.
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